
Indikator 8.12 (L) 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten nach Einrichtungen, Sachsen-Anhalt im Zeitvergleich 
 
Definition 
Die psychotherapeutische Behandlung einer Krankheit wird durch ärztliche Psychotherapeuten und Psychologi-
sche Psychotherapeuten (PPT) sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (KJPT) durchgeführt. Am 
16.08.98 wurden, durch Verkündung des Psychotherapeutengesetzes, die Psychologischen Psychotherapeuten 
und die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten der Berufsgruppe der Ärzte gleichgestellt. 
Indikator 8.12 gibt einen Überblick über die Verteilung der beiden Berufsgruppen auf die verschiedenen Einrich-
tungen. 
Der Begriff ambulante Einrichtungen wird im Indikator 8.5 erläutert. 
Die in stationären bzw. teilstationären Einrichtungen erfassten ärztlichen Psychotherapeuten und psychologi-
schen Psychotherapeuten sowie Kinder- u. Jugendlichenpsychotherapeuten beinhalten alle hauptamtlich Tätigen, 
die in einem Krankenhaus oder einer Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung tätig sind. 
 
Datenhalter 
• Ärztekammer 
 
Datenquelle 
• Ärzteregister der Ärztekammer 
• Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten 
 
Periodizität 
Jährlich, 31.12. 
 
Validität 
§ 95 SGB V Abs. 2 regelt die Eintragung der Ärzte/Psychotherapeuten in Ärzteregister der Kassenärztlichen 
Vereinigungen (KV) als Voraussetzung für die Zulassung zur vertragsärztlichen Versorgung. Bedingt durch die 
Meldepflicht sowie Zulassungs- bzw. Ermächtigungsordnung ist von einer guten Datenqualität auszugehen. 
 
Kommentar 
Die verwendeten Zahlen sind Stichtagszahlen der Kassenärztlichen Vereinigungen zum 31.12. jeden Jahres. 
Die Prozentanteile werden auf Psychotherapeuten insgesamt bezogen. 
Der vorliegende Indikator ist ein Prozessindikator. 
 
Vergleichbarkeit 
Es gibt keine Indikatoren in den WHO-, OECD- und EU- Indikatorensätzen zu Psychotherapeuten. Im bisheri-
gen Indikator 6.8 wurden nur die ärztlichen Psychotherapeuten nach Geschlecht erfasst. Der Indikator wurde auf 
psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten und Einrichtungen, in de-
nen sie praktizieren, erweitert. 
 
Originalquellen: ………………  
 
Dokumentationsstand: ………………. 


